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Beschlüsse der 42. Sitzung des Stadtrates der Stadt Geyer vom 07.03.2023 

 

Beschluss-Nr. 013/2023/SR: 
 Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt zum Bauvorhaben Neubau Sporthalle mit 

Außensportgelände, Schulhof und Gestaltung Vorplatz/Busbahnhof - Vergabe Los 19 - 

Trennvorhanganlage im TO 1 die Beauftragung des wirtschaftlichsten Bieters der 

durchgeführten Ausschreibung Firma Metallbau Politz GmbH, Im Voigtstedter Feld 16, 

09528 Edersleben zu einem Auftragswert von 33.915,00 EUR brutto. 

 

Abstimmungsergebnis: Anzahl Mitglieder des 

Stadtrates 17 

 anwesend: 13 

 Ja-Stimmen: 13 

 

Beschluss-Nr. 014/2023/SR: 
Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt bei den Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre bis 

einschließlich 2020 auf die Bestandteile gemäß § 88 Abs. 2 S. 2 sowie Abs. 3 und 4 

SächsGemO zu verzichten. 

 

Abstimmungsergebnis: Anzahl Mitglieder des 

Stadtrates 17 

 anwesend: 13 

 Ja-Stimmen: 13 

 

Beschluss-Nr. 015/2023/SR: 
Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt, folgende Maßgaben für eine künftige Bebauung im 

Sondergebiet Wochenhausgebiet am Ziegelsberg lt. Vorentwurf 09/2022 des 

Flächennutzungsplans der Stadt Geyer, sofern sich diese Flächen im Außenbereich nach § 35 

BauGB  befinden: 

Gebäude zur Wochenendnutzung: 

Maß der baulichen Nutzung: 

- 1 Vollgeschoss 

- Grundflächenzahl: 0,2 (einschließlich Nebenanlagen) 

- Zulässige Grundfläche der Gebäude: 40 m² 

- Einzelbebauung 

- Maximale Traufhöhe: talseitig 4,50 m; hangseitig: 3,00 m. 

 

Abstimmungsergebnis: Anzahl Mitglieder des 

Stadtrates 17 

 anwesend: 13 

 Ja-Stimmen: 13 
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Beschluss-Nr. 016/2023/SR: 
Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt, das gemeindliche Einvernehmen zum geänderten 

Bauantrag An- und Umbau eines Bestandsgebäudes als Bungalow mit Garage auf dem 

Flurstück 816f, Elterleiner Straße, nicht zu erteilen. 

 

Abstimmungsergebnis: Anzahl Mitglieder des 

Stadtrates 17 

 anwesend: 13 

 Ja-Stimmen: 13 

Beschluss-Nr. 017/2023/SR: 
Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt, dem SSV Geyer e. V.  die Kosten für die 

Bereitstellung von Flüssiggas im Jahr 2021 in Höhe von 2.821,07 € für das Pachtobjekt - 

Gebäude an den Schanzen – aufgrund der durch Baumaßnahmen verursachten verzögerten 

Nutzungsaufnahme zu erlassen. 

 

Abstimmungsergebnis: Anzahl Mitglieder des 

Stadtrates 17 

 anwesend: 13 

 Ja-Stimmen: 13 

 

Beschluss-Nr. 018/2023/SR: 
Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt die Annahme der Erbschaft von Herrn Felix Kurt 

Böttger. 

Der Bürgermeister wird ermächtigt, alle dafür notwendigen Erklärungen gegenüber Gerichten 

oder anderen Institutionen/Behörden abzugeben. 

 

Abstimmungsergebnis: Anzahl Mitglieder des 

Stadtrates 17 

 anwesend: 13 

 Ja-Stimmen: 13 

 

 

 

Beschlüsse der 10. Sitzung des Ausschusses Jugend, Kultur, Sport, Fremdenverkehr, 

Schule u. Soziales der Stadt Geyer vom 28.03.2023 

 
 

Beschluss-Nr. 04/2023/JKS: 
Der Ausschuss Jugend/Kultur/Sport/Bildung/Tourismus/Soziales des Stadtrates der Stadt 

Geyer beschließt, folgende Vereinszuschüsse auszureichen: 

1. 150,00 € - Schnitz- und Krippenverein Geyer e. V. – Werkzeugausstattung im Rahmen der 

Erweiterung der Kinder- und Jugendgruppe / Materialkosten für Unterkonstruktion des 

„Ulmer Münsters“. 

2. 200,00 € - TSV Geyer e. V., Abteilung Fußball – Zuschuss für Sportwettkämpfe und 

Ehrungen anlässlich „111 Jahre Fußball“ 

3. 200,00 € - Bergbrüderschaft Geyer e. V. – Zuschuss für die Veranstaltungen anlässlich 

„220 Jahre Bingebruch“ 

4. 195,00 € - Förderverein e. V. Kulturmeile Geyer-Tannenberg – Erstattung der Kosten für 

die vorübergehende Gaststättenerlaubnis für eigene Veranstaltungen 2022 

5. 150,00 € - TSV Geyer e. V., Abteilung Radwandern – Zuschuss für Preise und Präsente zur 

Weihnachtsfeier 2022 
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6. 150,00 € - TSV Geyer e. V., Abteilung Kegeln – Zuschuss für Pokale zur 

Stadtmeisterschaft Kegeln 2023 

7. 150,00 € - EZV Geyer e. V., Seniorenclub „Initiative“ Geyer – Zuschuss für die kulturelle 

Umrahmung zum 25jährigen Jubiläum am 25.10.2023. 

 

Abstimmungsergebnis: Anzahl Mitglieder des 

Ausschusses Jugend, 

Kultur, Sport, 

Fremdenverkehr, Schule u. 

Soziales 7 

 anwesend: 7 

 Ja-Stimmen: 7 

 
 

 


